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Niederschrift

aufgenommen in der Sitzung des Gemeinderates.

Tag:


Mittwoch, 15. September 2010
Ort:


Rathaus der Stadtgemeinde Scheibbs

Beginn:

19.00 Uhr

Ende:


22.35 Uhr

Vorsitz:

Bürgermeister Christine Dünwald 

Anwesende:
a) Mitglieder des Gemeinderates:
Von der ÖVP:
Bürgermeister Dünwald Christine 

Vizebürgermeister Franz Aigner 
Stadtrat Hofmarcher Johannes 

Stadtrat Mag. Winter Franz 

Stadtrat Jagetsberger Franz 

Gemeinderat Schlögl Dr. Kurt 

Gemeinderat Julian Hackl

Gemeinderat Ressl Adelheid

Gemeinderat Pauline Schagerl

Gemeinderat Pemsel Karl 

Gemeinderat Reinhard Hackl

Gemeinderat Hader Ferdinand 
Gemeinderat Josef Scharner
Gemeinderat Ing. Franz Raab
Von der SPÖ:
Stadtrat Huber Johann 

Stadtrat Wagner Adolf 

Gemeinderat Elisabeth Wagner ab TOP 3
Gemeinderat Mag. Phil. Schneider Franz 
Gemeinderat Reinhard Pitzl 

Von den GRÜNEN SCHEIBBS:

Gemeinderat Holzer Raimund 


Gemeinderat Engelmayer Susanne 

Abwesend und entschuldigt:

Gemeinderat Ing. August Höllmüller

Gemeinderat Schinnerer Johannes

Gemeinderat Pflügl Reinhold 


Gemeinderat Elisabeth Wagner bis TOP 2

Gemeinderat Walter Hudl

Die Bürgermeisterin begrüßt die Erschienenen, er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Be​schlussfähigkeit des Gemeinderates durch die Anwesenheit von 20 Mitgliedern fest. 

StR. Huber stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt 8 „Änderung der Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung der Stadtgemeinde Scheibbs“ abzusetzen und dem zuständigen Ausschuss zur neuerlichen Beratung zuzuweisen.
Beschluss:

6 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmen Bgm. Dünwald, Vizebgm. Aigner, StR. Hofmarcher, StR. Mag. Winter, StR. Jagetsberger, GR J. Hackl, GR Dr. Schlögl, GR Ressl, GR Schagerl, GR Pemsel, GR R. Hackl, GR Hader, GR Scharner und GR Ing. Raab.

Die genehmigte Tagesordnung lautet:
T a g e s o r d n u n g

A) Öffentliche Sitzung:

1. Protokolle der Gemeinderatssitzung vom 30. Juni 2010

2. Aufhebung von Verordnungen des Gemeinderates

3. Abschluss eines Übereinkommens samt Dienstbarkeitsbestellungsvertrag

4. Abschluss eines Straßengrundabtretungsübereinkommens samt Widmungs- und Abtretungs​vertrag sowie Kaufvertrag

5. Abschluss eines Übereinkommens zur Grundablösung

6. Gewährung einer Tierzuchtförderung

7. Erlassung einer Bausperre gem. NÖ Bauordnung

8. Bericht über die Sanierungserhebung des Amtes der NÖ Landesregierung und Abschluss eines Sanierungskonzeptes

9. Änderung der Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung der Stadtgemeinde Scheibbs
10. Abänderung der Richtlinien für die Gewerbe- und Gastronomieförderung sowie der Lehrlingsförderung und der Förderung zur Betriebsansiedlung der Stadtgemeinde Scheibbs
11. Neufestsetzung der Entgelte für „Essen auf Rädern“

12. Neufestsetzung de Entgelte für die Mittagsverpflegung in den NÖ Landeskindergärten sowie der ganztägigen Schulform.

13. Verordnung über die Einhebung von Friedhofsgebühren – Änderung

14. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2010

15. Gewährung von Subventionen

B) Nicht öffentliche Sitzung:

1. Personalangelegenheiten

Öffentliche Sitzung

1. Protokolle der Gemeinderatssitzung vom 30 Juni 2010.

Berichterstatter: GR Dr. Kurt Schlögl
GR Dr. Schlögl berichtet, dass keine Einwände gegen die Protokolle der Gemeinderatssitzung 30. Juni 2010 eingebracht wurden und daher diese Protokolle als genehmigt gelten.
2. Aufhebung von Verordnungen 

Berichterstatter: Vizebgm. Franz Aigner

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 12. Mai und 30. Juni 2010 wurden nachstehende Verordnungen erlassen:

Widmung als Verkehrsfläche Güterweg „Groß Gstreit“

Widmung als Verkehrsfläche Verlegung „Scheibbsbachweg“

Entwidmung von Verkehrsflächen Kreuzung Schmelzergasse-Feldgasse

Entwidmung von Verkehrsflächen Verlegung „Scheibbsbachweg“

Durch eine Änderung des NÖ Straßengesetzes vom 28. April 2010 fehlt diesen Verordnungen nunmehr die gesetzliche Grundlage sodass die Gemeinde aufgefordert wurde, diese Verordnung durch Gemeinderatsbeschluss zu beheben. 

Gleichzeitig hat der Gemeinderat den neuerlichen Beschluss zu fassen, diese Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Gutes zur Kenntnis zu nehmen.

Antrag Vizebgm. Franz Aigner:

a. Aufhebung der Verordnungen vom 12. Mai und 30. Juni 2010 über die Widmung und Entwidmung von Verkehrsflächen.
Wortmeldung:

Keine Wortmeldung.

Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

b. Kenntnisnahme der neuen Widmung der Verkehrsflächen welche Gegenstand Widmungsänderung in der Sitzung vom 12. Mai und 30. Juni 2010 waren.

Wortmeldung:

Keine Wortmeldung.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Elisabeth Wagner nimmt an der Sitzung teil.
3. Abschluss eines Übereinkommens samt Dienstbarkeitsbestellungsvertrag

Berichterstatter: Bgm. Christine Dünwald

In der Sitzung des Gemeinderates vom 30. Juni 2010 wurde die Entwidmung der Verkehrsfläche für die Verlegung des Scheibbsbachweges mit der Auflage beschlossen, dass die Verordnung erst kundgemacht wird, wenn die notwendigen Baumaßnahmen für die neue Trassenführung erfolgt sind. 

Eine weitere Verzögerung der Zustimmung der Stadtgemeinde Scheibbs zur Entwidmung hat zur Folge, dass die von den betroffenen Grundeigentümer erstellten Kaufverträge nicht umgesetzt werde können. 
Um eine weitere Nutzung der bisherigen Verkehrsflächen sicherzustellen, wird der Abschluss eines Dienstbarkeitsbestellungsvertrages vorgeschlagen, in dem der betroffene Grundeigentümer der Stadtgemeinde Scheibbs die Weiternutzung zusichert. Gleichzeitig verpflichtet sich die Stadtgemeinde Scheibbs zur Errichtung der Verkehrsfläche auf der neu gewidmeten Straße.

Antrag Bgm. Christine Dünwald
Abschluss des vorliegenden Übereinkommens mit Herrn Johannes Willenpart.

Wortmeldung:
Es melden sich GR Holzer, StR. Huber und Bgm. Dünwald zu Wort.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

4. Abschluss einer Straßengrundabtretungsvereinbarung samt Widmungs- und Abtretungsvertrag sowie Kaufvertrag.

Berichterstatter: Vizebgm. Franz Aigner

Entsprechend dem Teilungsplan des DI Martin Loschnigg vom 12. Juli 2010 werden für die Verkehrserschließung der neu gewidmeten Baulandflächen die erforderlichen Verkehrsflächen in das öffentliche Gut abgetreten. Gleichzeitig werden Teilflächen der bisherigen Wegfläche an die Anrainer Grubmayr und Wetchy abgegeben. 

Durch das Notariat Dr. Klimscha wurde die erforderliche vertragliche Urkunde erstellt, welche alle in diesem Zusammenhang notwendigen Rechtsschritte beinhaltet. Für die Stadtgemeinde Scheibbs als Übernehmer des öffentlichen Gutes entstehen aus diesen Maßnahmen keine Kosten, da der notwenige Wertausgleich zwischen den privaten Grundeigentümern direkt erfolgt.

Der vorliegende Vertrag bedarf eines Beschlusses des Gemeinderates.

Antrag Vizebgm. Franz Aigner:

Beschlussfassung des vorliegenden Vertrages.

Wortmeldung:

Es meldet sich StR. Huber zu Wort.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

5. Abschluss eines Übereinkommens zur Grundeinlösung

Berichterstatter: Vizebgm. Franz Aigner

Im Zuge der Umsetzung des Verkehrskonzeptes „VOR 2010 Buskonzept Mostviertel“ ist im Bereich der Haltestelle Saffen Bahnhof in Fahrtrichtung Gresten die Errichtung einer zusätzlichen Haltestelle vorgesehen. Die notwendige Grundeinlösung ist durch die Stadtgemeinde Scheibbs vorzunehmen. Nach den vom Land NÖ ausgearbeiteten Plänen bedarf diese Haltestelle eine private Grundfläche von 
ca. 16 m² welche zu einem Einlösepreis von € 10/m² von der Stadtgemeinde Scheibbs als Straßenerhalter der angrenzenden Gemeindestraße erworben wird. Die Baukosten für die Errichtung der Bushaltestelle werden vom Land Niederösterreich getragen.

Das vorliegende Grundeinlöseübereinkommen mit den Grundeigentümer Maria und Johannes Schinnerer bedarf eines Beschlusses durch den Gemeinderat.

Antrag Vizebgm. Franz Aigner:

Beschluss zur Grundeinlösung für die erforderlichen Flächen im Ausmaß von rd. 16 m² und Festsetzung des Einlösepreises mit € 10,--/m².

Wortmeldung:

Es meldet sich Bgm. Dünwald zu Wort.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

6. Gewährung einer Tierzuchtförderung

Berichterstatter: StR. Franz Jagetsberger

Herr Hermann Ekker, Brandstatt 45 hat um Gewährung einer Tierzuchtförderung zum Ankauf eines Vatertieres angesucht. Die Anschaffungskosten für den Zuchtstier betragen € 1.531,80, die daraus resultierende Tierzuchtförderung, im Ausmaß eines Drittels der Anschaffungskosten, wurden mit € 510,60 ermittelt. 

Es wird beantragt die Tierzuchtförderung gem. § 27 NÖ Tierzuchtförderungsgesetz 2008, LGBl. 6300, im Ausmaß von 510,60 zu gewähren.

Antrag StR. Franz Jagetsberger:

Gewährung der Tierzuchtförderung im Ausmaß von € 510,60.

Wortmeldung:

Keine Wortmeldung.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
7. Erlassung einer Bausperre gem. NÖ Bauordnung 

Berichterstatter: Vizebgm. Franz Aigner

Der Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen und Infrastruktur hat ein seiner Sitzung vom 6. September 2010 für die Liegenschaft im Bereich Karl-Höfinger-Promenade/Grünhofallee die Erlassung einer Bausperre gem. § 74 NÖ Bauordnung beraten. Entsprechend der Ausschussempfehlung wird dem Gemeinderat die erforderliche Verordnung zur Beschlussfassung übermittelt.

[image: image1.emf]
Antrag Vizebgm. Franz Aigner:

Beschlussfassung der Verordnung über die Erlassung der Bausperre laut Plan des DI Karl Siegl, GZ: SBBS-BS2-10777.

Wortmeldung:

Keine Wortmeldung
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

8. Bericht über die Sanierungserhebung des Amtes der NÖ Landesregierung und Abschluss eines Sanierungskonzeptes

Berichterstatter: Bgm. Christine Dünwald

Der Bericht des Amtes der NÖ Landesregierung über die Sanierungserhebung ist dem Gemeinderat unter einem eigenen Tagesordnungspunkt vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen. Weiters wird dem Gemeinderat die zu diesen Feststellungen verfasste Stellungnahme zur Kenntnis gebracht.

Seitens der Aufsichtsbehörde wurde ein Sanierungskonzept verfasst, welches Bestandteil des übermittelten Berichtes darstellt. Die Annahme des vorgeschlagenen Sanierungsübereinkommens bedarf eines Beschlusses des Gemeinderates.

Wortmeldung:

Es melden sich StR. Huber, GR Holzer, StR. Hofmarcher und StR. Winter zu Wort.

Antrag Bgm. Christine Dünwald:

a) Kenntnisnahme des Berichtes des Amtes der NÖ Landesregierung über die Sanierungserhebung samt der verfassten Stellungnahme.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag StR. Johann Huber:

b) Bgm. Dünwald wird beauftragt weitere Verhandlungen mit dem Land über das vorliegenden Sanierungskonzept zu führen und dem Gemeinderat über das Ergebnis zu berichten.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Antrag Bgm. Christine Dünwald:

c) Beschluss des vorliegenden Sanierungskonzeptes.

Beschluss:

20 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmt GR Engelmayer.

9. Abänderung der Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung der Stadtgemeinde Scheibbs

Berichterstatter: Vizebgm. Franz Aigner

In der Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Infrastruktur vom 6. September 2010 wurde die Abänderung der Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung der Stadtgemeinde Scheibbs vorberaten. Nach Einholung einer Stellungnahme der Umweltberatung wurde diese Richtlinien in einigen Punkten abgeändert und die neu ausgearbeiteten Richtlinien liegen dem Gemeinderat als Tischvorlage vor. 
Wortmeldung:

Es melden sich GR Engelmayer, StADir. Nenning, StR. Huber, Vizebgm. Aigner, GR Holzer und Bgm. Dünwald zu Wort.
GR Holzer ersucht um Protokollierung nachstehender Wortmeldung:

„Ich stimme diesen Richtlinien nicht zu, da dies den Vorgaben des Sanierungskonzeptes widerspricht.“

Antrag Vizebgm. Franz Aigner:
Beschlussfassung der vorliegenden Richtlinien für die ökologische Wohnbauförderung der Stadtgemeinde Scheibbs.

Beschluss:

19 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmen GR Holzer und GR Engelmayer.

10. Abänderung der Richtlinien für die Gewerbe- und Gastronomieförderung sowie der Lehrlingsförderung und der Förderung zur Betriebsansiedlung der Stadtgemeinde Scheibbs

Berichterstatter: StR. Mag. Franz Winter

In der Sitzung des Finanzausschusses vom 7. September 2010 wurde die Abänderung nachstehender Richtlinien vorberaten werden:

· Richtlinien über die Förderung der Kreditgewährung an Handels-, Gewerbe- und Fremdenverkehrs​betriebe mit Standort in der Stadtgemeinde Scheibbs

· Richtlinien über die Förderung der Kreditgewährung an Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe mit Standort in der Stadtgemeinde Scheibbs

· Richtlinien für die Gewährung einer Lehrlingsförderung

· Richtlinien zur Förderung von Betriebsansiedlungen

Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses werden dem Gemeinderat die Richtlinien zur Beschlussfassung übermittelt.

Antrag StR. Mag. Franz Winter:

Abänderung der Richtlinien entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses vom 7. September 2010.

Wortmeldung:

Es meldet sich Bgm. Dünwald zu Wort.
Beschluss:

19 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmen GR Holzer und GR Engelmayer.

11. Neufestsetzung der Entgelte für „Essen auf Rädern“

Berichterstatter: StR. Johannes Hofmarcher

Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Sport, Soziales und Generationen vom 17. August 2010 werden dem Gemeinderat nachstehende Änderungen der Entgelte für die Aktion „Essen auf Rädern“ zur Beschlussfassung übermittelt.

	
	brutto

	Ausgleichszulagenempfänger – Erhöhung brutto € 0,50 
	Von € 4,80 auf € 5,30

	Neu - Ausgleichszulagenempfänger 

ab Pflegestufe 2
	€ 7,00

	Alle Übrigen – 

Erhöhung brutto € 0,50
	€ von 9,00 auf € 9,50


Antrag StR. Johannes Hofmarcher:

Neufestsetzung der Entgelte für „Essen auf Rädern“ entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Sport, Soziales und Generationen vom 17. August 2010.

Wortmeldung:

Es melde sich GR Holzer zu Wort.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
12. Neufestsetzung der Entgelte für Mittagsverpflegung in den NÖ Landeskindergärten sowie der ganztägigen Schulform

Berichterstatter: StR. Johannes Hofmarcher

Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Sport, Soziales und Generationen vom 17. August 2010 werden dem Gemeinderat nachstehende Änderungen der Entgelte für die Mittagsverpflegung in den NÖ Landeskindergärten sowie der ganztägigen Schulform zur Beschlussfassung übermittelt:

	
	brutto

	Kindergärten
	Von € 2,90 auf € 3,20

	Volksschule
	Von € 3,15 auf € 3,45


Antrag StR. Johannes Hofmarcher:

Neufestsetzung der Entgelte für Mittagsverpflegung in den NÖ Landeskindergärten und der ganztägigen Schulform entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Sport, Soziales und Generationen vom 17. August 2010.

Wortmeldung:

Es meldet sich StR. Huber zu Wort.

Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

13. Verordnung über die Einhebung von Friedhofsgebühren - Änderung

Berichterstatter: StR. Franz Jagetsberger

In der Sitzung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft und Wasserbau vom 2. September 2010 wurde die Änderung der Verordnung über die Einhebung von Friedhofsgebühren beraten. Entsprechend der Ausschussempfehlung wird die Verordnung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung übermittelt.

V E R O R D N U N G
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Scheibbs hat in seiner Sitzung am 15. September 2010 folgende Friedhofsgebühren nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007, LGBl. 9480-0, für den Friedhof der Stadtgemeinde Scheibbs beschlossen.

§ 1

Arten der Friedhofsgebühren
Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben:

a) Grabstellengebühren

b) Verlängerungsgebühren

c) Beerdigungsgebühren

d) Enterdigungsgebühren

e) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle

§ 2 

 Grabstellengebühren

	1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen und Urnengräber bzw. auf 30 Jahre bei gemauerten Grabstellen beträgt für:
	

	a) einzelnes Reihengrab
	€    192,00

	b) einzelnes Kindergrab
	€      95,00

	c) Familiengräber (zur Beisetzung bis zu 2 Leichen) 
	€    356,00

	d) Grüfte (zur Beisetzung bis zu 6 Leichen)
	€ 2.719,00

	e) Gräber (zur Beisetzung bis zu 4 Urnen)
	€    192,00

	f) Gräber (zur Beisetzung bis zu 8 Urnen)
	€   356,00


	2) Für Grabstellen in besonderer örtlicher Lage werden für die Grabstellen folgende Gebühren verrechnet:
	

	Einzelgräber
	

	a) Reihengrab am Nebengang
	€ 251,00

	b) Reihengrab am Hauptgang
	€ 284,00

	c) Reihengrab an der Wand
	€ 324,00


	Familiengräber (zur Beerdigung bis zu 2 Leichen)
	

	a) Familiengrab am Nebengang
	€ 462,00

	b) Familiengrab am Hauptgang
	€ 528,00

	c) Familiengrab an der Wand
	€ 601,00

	Urnengräber (bis zu 4 Urnen)
	

	a) Urnengrab am Nebengang
	€ 251,00

	b) Urnengrab am Hauptgang
	€ 284,00

	c) Urnengrab an der Wand
	€ 324,00

	Urnengräber (bis 8 Urnen)
	

	a) Urnengrab am Nebengang
	€ 462,00

	b) Urnengrab am Hauptgang
	€ 528,00

	c) Urnengrab an der Wand
	€ 601,00


§ 3

Verlängerungsgebühren

1) Für Erdgrabstellen wird die Erneuerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des Benütz-

ungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche 
Gräber 

als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

2) Für Grüfte wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des Benütz-

ungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages festgesetzt, der für   


solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

§ 4

Höhe der Beerdigungsgebühren

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung 
des Versenkungsapparates) beträgt bei

	a) Einzel- und Familiengräbern
	€ 343,00

	b) Grüften
	€ 901,00

	c) Urnengräber (Beisetzung einer Urne)
	€ 172,00

	d) blinden Grüften
	€ 839,00

	e) Tieferlegen bei Beerdigungen nach lit a) und e)
	€ 199,00


(2) Die Beerdigungsgebühr von Leichen von Kindern beträgt die Hälfte der im Absatz 1 fest​
gesetzten Gebührensätze.
§ 5

 Enterdigungsgebühr

Für die Enterdigung (Exhumierung) einer Leiche beträgt die Enterdigungsgebühr das Zweieinviertelfache der Beerdigungsgebühr.
§ 6

Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle

1) Für die Benützung der Aufbahrungshalle im Friedhof wird für jeden angefangenen Tag
     eine Gebühr von € 84,00 eingehoben.

§ 7
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Die Verordnung des Gemeinderates vom 22. April 2009 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Antrag StR. Franz Jagetsberger:

Beschlussfassung der Verordnung über die Festsetzung der Friedhofsgebühren entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft vom 2. September 2010

Wortmeldung:

Es melden sich Bgm. Dünwald und StR. Huber zu Wort.
Beschluss:

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

14. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2010

Berichterstatter: StR. Mag. Franz Winter

Der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2010 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses vom 7. September 2010 eine Beratung zugeführt. 

Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses wird der 1. Nachtragsvoranschlag dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung übermittelt.

StR. Winter erläutert die aktuellen Entwicklungen des Budgets 2010 und berichtet über die im heurigen Jahr getroffenen Maßnahmen, welche zu einer positiven Entwicklung der finanziellen Situation beitragen.
StADir. Nenning berichtet in der Folge ausführlich über die im Nachtragsvoranschlag 2010 dargestellten Änderungen der Budgetansätze und begründet diese Veränderungen ausführlich. 

Bgm. Christine Dünwald hält neuerlich fest, dass durch die Verringerung der Einnahmen und die Erhöhung der Umlagen eine Belastung des ordentlichen Haushaltes von rd. € 650.000,-- für das laufende Haushaltsjahr zu verzeichnen war. Diese Entwicklungen sind von der Stadtgemeinde Scheibbs in keiner Weise zu beeinflussen.

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushalts 2010 schließt mit folgenden Haushaltssummen

	
	

	Einnahmen ordentlicher Haushalt
	€ 9,911.200,--

	Ausgaben ordentlicher Haushalt
	€ 9,911.200,--

	Einnahmen außerordentlicher Haushalt
	€    523.200,--

	Ausgaben außerordentlicher Haushalt
	€    523.200,--


Antrag StR. Mag. Franz Winter:

Beschlussfassung des 1. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2010.

Wortmeldung:

Es melden sich StR. Huber, GR Holzer, StR. Wagner, Vizebgm. Aigner, StR. Winter und Bgm. Dünwald zu Wort.

GR Holzer ersucht um Protokollierung nachstehender Wortmeldung:

„Laut Auskunft von Gerhard Nenning gibt es einen Regierungsbeschluss der Niederösterreichischen Landesregierung die uns € 400.000,--, von diesen € 800.000,-- die wir brauchen, zusagt. Das heißt, wir haben, von den 800, die uns fehlen einmal 400. Das ist gleichbedeutend, dass uns noch 400 fehlen, trotz dieser ganzen Maßnahmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir Gefahr laufen, diese zweiten 400.000 nicht zu bekommen wenn wir weiterhin ein herrliches Sanierungskonzept beschließen, uns aber nicht daran halten und das tun wir nicht. Wir laufen Gefahr, diese zweiten € 400.000,-- zu verlieren und dann müssen wir wieder Häuser verkaufen oder sonst was, was wir schon einmal gemacht haben, damit wir dieses Minus ausgleichen können, damit wir Geld haben um all diese freiwilligen Leistungen, diese Repräsentationsgeschichten usw. zu bezahlen. Das gehört festgehalten, denn das Land legt uns nicht umsonst 16 Seiten Konzept vor und wir halten es dann nicht ein.“
StR. Huber ersucht um Protokollierung nachstehender Wortmeldung.

„Derzeit kann die Auszahlung des Gemeindeanteiles für den Güterweg Sinisreith, so wie vom 

Gemeinderat beschlossen, mit einem Anteil von € 20.000,-- für das heurige Jahr nicht durchgeführt werden. Die Auszahlung dieses Betrages kann erst nach einem 2. Nachtragsvoranschlag oder einem Beschluss des Gemeinderates für eine überplanmäßige Ausgabe veranlasst werden.“
Beschluss:

19 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmen GR Holzer und GR Engelmayer.

15. Gewährung von Subventionen

Berichterstatter: Bgm. Christine Dünwald

Entsprechend der Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Bildung, Wirtschaft und Tourismus vom 6. Mai 2010 werden nachstehende Subventionen dem Gemeinderat zur Genehmigung übermittelt:



Kneipp Aktiv Club



€ 150,--



Naturkundliche Gesellschaft Mostviertel
€ 150,--



Turbojugend Scibes



€ 150,--

In den Sitzungen des Ausschusses für Gesundheit und Sport, Soziales und Generationen vom 5. Mai und 17. August 2010 wurde die Vergabe nachstehender Subventionen vorgeschlagen, die dem Gemeinderat zu Beschlussfassung übermittelt werden:



SV Raika Scheibbs für lfd. Spielbetrieb
€ 8.151,84



Frauenberatung Mostviertel


€    910,--



Beratungszentrum Rat und Hilfe Scheibbs
€      70,--



Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe

€      70,--

Antrag Bgm. Dünwald:

Genehmigung der Subventionen laut Berichterstattung.

Wortmeldung:

Keine Wortmeldung.

Beschluss:

19 Stimmen für den Antrag, gegen den Antrag stimmen GR Holzer und GR Engelmayer.

Der Bürgermeister:







Schriftführer:
____________________________





______________________________

Christine Dünwald






StADir. Gerhard Nenning

Für den ÖVP-Klub:






Für den SPÖ-Klub:

____________________________





______________________________

Gemeinderat
Gemeinderat.

Für den Klub DIE GRÜNEN SCHEIBBS:

______________________________
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